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Nummer Datum Gegenstand Seite 
 
 

  SPARKASSE MÜNSTERLAND OST  
 
183 14.08.20 Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches  697 
 
  KREIS WARENDORF 
 
184 18.08.20 a) Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 698 

 
185 19.08.20 b) Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungs-

entscheidungen 699 – 701   
 
 
  
   
   
  
 
    

des Kreises Warendorf 
der Stadt Ahlen 
der Abwasserbetrieb TEO AöR 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Münsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG 



Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 301499786 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  14. August 2020 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
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Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 18.08.2020 

Az.: 63-40715/2019 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Firma Drehstrom 

Ahlen e.G., Kleiwellenfeld 18, 59229 Ahlen, eine Genehmigung gem. § 4 und § 6 i.V.m. § 10 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BImSchG i.V.m. §§ 1, 2 und Nr. 1.6.2. des Anhan-

ges der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4.BImSchV – zur Errichtung 

und zum Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) vom Typ NORDEX N149 / 4.0-4.5 

STE erteilt. 

 

Eingeschlossene Entscheidungen 
- Baugenehmigung nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 
- Zustimmung nach § 14 (1) Luftverkehrsgesetz (LuftVG) der Bezirksregierung Münster  

-Dez. 26- vom 07.02.2020, Az.: 26.01.01.07 Nr. 127-19 
- Entscheidung gemäß § 9 (1) Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Ahlen vom 

16.01.2020, Az.: 6.3 GA 0018/19-1 

 

Die Anlagen dürfen auf dem Grundstück in 59227 Ahlen, Gemarkung Vorhelm, Flur 10, Flur-

stücke 1 und 3 errichtet und betrieben werden. 

 
Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittelbelehrung: 

„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Verwal-

tungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 Münster oder Postfach 

80 48, 48043 Münster Klage einreichen.“ 

 

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter Auflagen zum Baurecht zum 

Immissionsschutzrecht, zum Naturschutzrecht, zum Luftfahrtrecht und zum Arbeitsschutz 

ergangen ist. 

 

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides vom 11.08.2020 liegt in der Zeit vom 

24.08.2020 bis einschließlich 07.09.2020 im Kreishaus Warendorf, Waldenburger Straße 2, 

im Baudezernat der Stadt Ahlen, Südstraße 41 und bei der Stadt Ennigerloh, Marktplatz 1, 

aus. 
 

Die Unterlagen können aufgrund der aktuellen Situation durch den Coronavirus (COVID-19 / 

Sars-CoV-2) nur unter Vereinbarung eines Termins, während der Dienststunden eingesehen 

werden. 

 

- Kreis Warendorf - Terminvereinbarung unter 02581/536346  
 
- Stadt Ahlen - Terminvereinbarung unter 02382 59342 

 

- Stadt Ennigerloh – Terminvereinbarung unter 02524 283090  

 

Zusätzlich ist der Bescheid – ohne Unterlagen - im Internet unter www.kreis-warendorf.de 

(Bekanntmachungen/Immissionsschutz) einsehbar. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Ein-

wendung erhoben haben, als zugestellt. 

 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Eickmeier 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Andrei-Florin Jurcan 
 

letzte bekannte Anschrift: Im Brunnenfeld 24, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 13.08.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/147/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 13.08.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Gelani Eskarkhanov 
 

letzte bekannte Anschrift: Stephansweg 2, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 13.08.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/148/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 13.08.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

 

699



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Maria Sandu 
 

letzte bekannte Anschrift: Schmale Gasse 3, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 13.08.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/149/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 13.08.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Marius Dona 
 
letzte bekannte Anschrift: Napoleonsdamm 20, 48361 Beelen 
mit Schreiben vom          : 17.08.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/150/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 17.08.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

 

700



 
Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
in dem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen  
 

Herr Elvis Soare 
 

letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 19.08.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/151/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 18.08.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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